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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0056/2011  Datum: 26.01.2011

Bürgermeisterin 

Verfasser: 50-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales Az:  

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

10.02.2011 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

31.01.2011 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Übertragung von Auszahlungsermächtigungen des Investitionshaushaltes 

2010 in das Haushaltsjahr 2011 im Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales" 
 
Beschlussentwurf:  
 
Der Stadtrat beschließt, folgende im Haushaltsjahr 2010 noch verfügbare Ansätze für 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in das Haushaltsjahr 2011 zu übertragen: 
 

1. P501009 - Städtische Kindertagesstätte Pusteblume in Neuendorf -  
Neubau einer Kinderkrippe durch die Koblenzer Wohnbau 289.981 EUR 
 

2. P501018 - Erweiterung der Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ 
in der Vorstadt für zwei Kindergartengruppen   286.500 EUR 
 

3. P501021 - Generalsanierung Kindertagesstätte „St. Hedwig“ 
auf der Karthause       223.000 EUR 
 

4. P501024 - Erweiterung der Uni-Kita „Bullerbü“ in Metternich 
um drei weitere Gruppen U3     121.600 EUR 
 

5. P501025 - Erweiterung der hochschulnahen Kindertagesstätte  
der Fachhochschule auf der Karthause um weitere 3 Gruppen   67.000 EUR 
 

6. P501029 - Bau einer Fluchttreppe für die Kindertagesstätte  
„Sonnenschein an der Christuskirche“ Koblenz-Mitte    73.000 EUR 

 
Begründung:  
 
Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2010 konnten die Mittel für nachfolgende Projekte nicht mehr 
ausgezahlt werden. Die freien Träger und die Koblenzer Wohnbau warten auf die dringend 
benötigten Investitionszuschüsse. Da eine kassenmäßige Abwicklung über den Haushalt 2010 
nicht mehr möglich ist, wird darum gebeten, die nachfolgend genannten Ermächtigungen für 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in das Haushaltsjahr 2011 zu übertragen: 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 
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1. P501009 - Städtische Kindertagesstätte Pusteblume in Neuendorf - Neubau einer 

Kinderkrippe durch die Koblenzer Wohnbau 
 

Für die Maßnahme wurden für das Haushaltsjahr 2010 Mittel in Höhe von 281.800 EUR 
eingestellt. Darüber hinaus wurden aus dem Haushalt 2009 Mittel in Höhe von 104.000 EUR 
nach 2010 übertragen, so dass insgesamt Mittel in Höhe von 385.800 EUR zur Verfügung 
standen. Von diesen Mitteln wurde eine Abschlagszahlung in Höhe von 95.000 EUR an die 
Koblenzer Wohnbau sowie weitere Kosten der Maßnahme in Höhe von 819 EUR beglichen. 
Die Restmittel in Höhe von 289.981 EUR wurden nun von der Koblenzer Wohnbau zur 
Begleichung  bereits angefallener bzw. in den nächsten drei Monaten anfallender Baukosten 
angefordert. Die Mittelfreigabe durch den Stadtvorstand erfolgte in der Sitzung am 
08.11.2010. Eine Mittelfreigabe durch die ADD ist nicht erforderlich. 
 
2. P501018 - Erweiterung der Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ in der Vorstadt 

für zwei Kindergartengruppen    
 
Für die Maßnahme wurden für das Haushaltsjahr 2010 Mittel in Höhe von 200.000 EUR 
eingestellt. Darüber hinaus wurden aus dem Haushalt 2009 Mittel in Höhe von 86.500 EUR 
nach 2010 übertragen, so dass insgesamt Mittel in Höhe von 286.500 EUR zur Verfügung 
standen. Von Seiten der Ev. Kirchengemeinde Koblenz-Mitte wurden bereits am 08.10.2010 
Mittel in Höhe von 286.000 EUR angefordert. Die Mittelfreigabe des Stadtvorstandes erfolgte 
in der Sitzung am 06.12.2010. Die Mittelfreigabe der ADD steht noch aus. * 
 
3.  P501021 - Generalsanierung Kindertagesstätte „St. Hedwig“ auf der Karthause 
 
Für die Maßnahme wurden für das Haushaltsjahr 2010 Mittel in Höhe von 223.000 EUR 
eingestellt. Von Seiten der Kath. Kirchengemeinde St. Hedwig wurde mittels 
Baufortschrittsanzeige vom 16.12.2010 Mittel in Höhe von 160.000 EUR angefordert. Die 
Mittelfreigabe des Stadtvorstandes erfolgte in der Sitzung am 04.10.2010. Die Mittelfreigabe 
der ADD steht noch aus. * 
 
4.  P501024 - Erweiterung der Uni-Kita „Bullerbü“ in Metternich um drei weitere Gruppen 
U3 
 
Für die Maßnahme wurden für das Haushaltsjahr 2010 Mittel in Höhe von 67.000 EUR 
eingestellt. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Nachtragshaushalts 2010 weitere Mittel in 
Höhe von 54.600 EUR für Ausstattungskosten angemeldet, so dass nach Genehmigung der 
Nachtragshaushaltssatzung nun insgesamt Mittel in Höhe von 121.600 EUR zur Verfügung 
standen. Vom Studierendenwerk wurden mit Schreiben vom 03.11.2010 die Gesamtmittel in 
Höhe von 121.600 EUR angefordert. Die Mittelfreigaben des Stadtvorstandes und der ADD 
müssen aufgrund des späten Inkrafttretens des Nachtragshaushaltes noch beantragt werden. * 
 
5.  P501025 - Erweiterung der hochschulnahen Kindertagesstätte der Fachhochschule auf der 
Karthause um weitere 3 Gruppen 
 
Für die Maßnahme wurden für das Haushaltsjahr 2010 Mittel in Höhe von 33.500 EUR 
eingestellt. Darüber hinaus wurden aus dem Haushalt 2009 Mittel in Höhe von 33.500 EUR 
nach 2010 übertragen, so dass insgesamt Mittel in Höhe von 67.000 EUR zur Verfügung 
standen. Vom Studierendenwerk wurden mit Schreiben vom 01.12.2010 die Mittel in Höhe 
von 67.000 EUR angefordert. Die Mittelfreigabe des Stadtvorstandes muss Aufgrund des 
späten Inkrafttretens des Nachtragshaushaltes noch beantragt werden. Eine Mittelfreigabe 
durch die ADD ist nicht erforderlich. 
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6.  P501029 - Bau einer Fluchttreppe für die Kindertagesstätte „Sonnenschein an der 
Christuskirche“ Koblenz-Mitte 
 
Für die Maßnahme wurden für das Haushaltsjahr 2010 Mittel in Höhe von 113.500 EUR im 
Rahmen des Nachtragshaushaltes eingestellt. Die Abrechnung der Baumaßnahme erfolgte 
durch die Ev. Kirchengemeinde Koblenz-Mitte mit Schreiben vom 21.12.2010. Die Kosten 
der Maßnahme konnten erheblich reduziert werden, so dass der Zuschuss insgesamt nur noch 
72.068,21 EUR beträgt. Die Mittelfreigabe des Stadtvorstandes muss aufgrund des späten 
Inkrafttretens des Nachtragshaushaltes noch beantragt werden. Eine Mittelfreigabe durch die 
ADD ist nicht erforderlich. 
 
* Damit umgehend nach Mittelfreigabe der ADD die Investitionszuschüsse ausgezahlt werden 
können, wird bereits jetzt die Übertragung der Auszahlungsermächtigungen beantragt. 
 
 
 


